
Kosten für Unterkunft und Heizung 
§ 22 SGB II i. V. m. der Unterkunftsrichtlinie 

 

 
 

An 
Jobcenter Gera 
Reichsstr. 15 
07545 Gera 

 Name:   

Vorname:   

BG-Nr.  

 
 

Antrag auf Zusicherung für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten 
(§ 22 Abs. 6 Zweites Buch Sozialgesetzbuch - SGB II) 

 
 
Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten* 
 
Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung (Zusicherung für die 
Umzugskosten) durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen Träger übernommen werden. Diese Zu-
sicherung ist nicht gekoppelt an die Zusicherung für die laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung. 
Für das Stadtgebiet Gera gilt hierbei Folgendes zu beachten: 
 

→ Maklercourtagen werden grundsätzlich nicht übernommen. 
→ Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Umzüge in Eigenhilfe (auch Nachbarschafts-, 

Bekannten- bzw. Verwandtenhilfe) selbst durchgeführt werden. 
→ Nur in Ausnahmefällen können Kosten für ein Umzugsunternehmen übernommen werden. 

 
Sofern Ihr Umzug im Zusammenhang mit der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung oder der Aufnahme einer Ausbildung steht, sind vorrangig Leistungen nach 
§ 45 SGB III zu beantragen. 
 

 Hiermit beantrage ich die Übernahme nachfolgend aufgeführter Wohnungsbeschaffungs- bzw. 
Umzugskosten: 

 

Beschreibung Betrag 

            EUR 

            EUR 

            EUR 

            EUR 

            EUR 

 
Die o. g. Umzugskosten sind aus nachfolgenden Gründen notwendig: 

      

      

      

      

      

      

 
Entsprechende Kostenvoranschläge liegen diesem Antrag bei! 

  



Kosten für Unterkunft und Heizung 
§ 22 SGB II i. V. m. der Unterkunftsrichtlinie 

 

 
Mietkaution und Genossenschaftsanteile 
 
Mietkautionen/Genossenschaftsanteile können bei vorheriger Zusicherung unter der Voraussetzung, 
dass keine Eigenmittel zur Verfügung stehen, durch den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen kom-
munalen Träger übernommen werden - in diesem Fall werden Mietkautionen und Genossenschaftsan-
teile als Darlehen übernommen.  
 

 Hiermit beantrage ich die darlehensweise Übernahme der Mietkaution/ Genossenschafts-
anteile. 

 
Ist eine Ratenzahlungsvereinbarung für die Mietkaution/ Genossenschaftsanteile mit Ih-
rem (zukünftigen) Vermieter möglich? 

 
 ja     nein 

 
Ein entsprechender Nachweis des Vermieters ist diesem Antrag beizulegen. 

 
Mussten Sie im Rahmen Ihres bisherigen Mietverhältnisses eine Mietkaution hinterlegen 
bzw. haben Sie Genossenschaftsanteile erworben? 
 

  ja 
Fälligkeit: 

      

 

bisheriger Vermieter: 

      

      

      
 

  nein 
 
Begründung/ Erläuterung: 

      

      

      

 
 

  Zu diesem Antrag reiche ich eine aktuelle Anlage VM ein (zur Feststellung der Vermö-
gensverhältnisse der Antragstellerin/ des Antragstellers und der in der Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen) 

 
 
 

 
 

  

Datum Unterschrift 

 
 
 
* Hinweis: Im Zuge der Bearbeitung Ihres Antrages kann ein Hausbesuch durch den Außendienst des Jobcenter Gera erforder-
lich werden. 


